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Vorwort

Wenn ich die vorliegende Arbeit mit der Überschrift „Der Eigen

tumsvorbehalt beim Kauf" versehen habe, so muß ich bemerken, daß 
es nicht meine Absicht ist, das Institut des Eigentumsvorbehalts in 
seinem ganzen Umfange hier zu behandeln. Es ist ja von alters her 
ein viel umstrittene- Rechtsgebiet gewesen, so daß es eine ansehnliche 
Literatur darüber gibt; manche Fragen sind zwar, insbesondere durch 
die neue Zivilgesetzgebung, entschieden worden; dafür sind aber wieder 
andere aufgetaucht, die noch der Lösung harren, und fast über jede 
einzelne ließe sich eine Abhandlung schreiben. Ich konnte es nun nicht 
als meine Aufgabe betrachten, dies alles in den engen Rahmen meiner 
Darstellung zu zwängen. Ich habe mir daher nur einiges aus dieser 
Fülle zu eingehender Erörterung ausersehen.

Ich scheide zunächst das ganze Gebiet der Singularexekution aus, 
insbesondere die beiden Fragen, ob der Verkäufer seine eigene Sache 
pfänden fassen und auf welche Art und Weise ein dritter Gläubiger 
des Käufers die Vollstreckung in die Kaufsache betreiben kann. Außer 
Betracht bleibt auch das Thema „Eigentumsvorbehalt und wesentlicher 
Bestandteil", vornehmlich der Eigentumsvorbehalt an Maschinen. Und 
weiter habe ich mich entschlossen, von einer Darstellung der Geschichte 
unseres Rechtsinstituts und der Theorien, die früher über sein Wesen 
aufgestellt worden sind, abzusehen; denn hierüber ließe sich bei der 
großen vorhandenen Literatur nur wenig Neues sagen.

Was hiernach für unsere Erörterung übrig bleibt, mag auf den 
ersten Blick etwas dürftig erscheinen: es ist im wesentlichen der 
juristische Aufbau des Eigentumsvorbehalts, wie er sich nach der
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heutigen Gesetzgebung darstellt, ferner das sich daraus ergebende 
materiellrechtliche Verhältnis der Parteien zueinander in seinen Haupt
zügen und schließlich die Stellung des Verkäufers im Konkurse des 
Gegners. Allein gerade hier, glaube ich, sind in der bisherigen 
Literatur, die sich mehr mit den von mir ausgeschiedenen Fragen be
faßt hat, einige beachtenswerte Punkte etwas zu kurz gekommen. Auf 
diese werde ich das Hauptgewicht legen, während die übrigen Teile 
meiner Abhandlung nur dazu dienen sollen, das Gesamtbild des 
Eigentumsvorbehalts zu vervollständigen.

Richard Jaffe.
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§ 1

Einleitung. 

Der Eigentumsvorbehalt spielt eine bedeutende Rolle im Kredit
handel. Er hat die Aufgabe, dem kreditierenden Verkäufer eine Sicher
heit für den gestundeten Kaufpreis zu gewähren. Den gleichen Zweck 
kann zwar auch ein Pfand oder eine fiduziarisch übereignete Sache 
erfüllen. Wenn jedoch der Käufer keine anderen Gegenstände zur 
Verfügung hat, die er der Sicherung des Verkäufers dienstbar machen 
könnte, als die Kaufsache selbst, dann sind die letztgenannten Sicherungs
mittel nicht zu verwenden. Ein Pfandrecht ist überhaupt ausgeschlossen; 
denn wer eine Sache auf Kredit kauft, will sie sofort ausgeliefert 
erhalten; zur Begründung eines Pfandrechts wäre aber nach dem 
herrschenden Faustpfandprinzip (§ 1205 BGB.) erforderlich, daß die 
Sache in den Händen des Verkäufers bleibt. Die Begründung eines 
fiduziarischen Eigentums für den Verkäufer wäre allerdings denkbar; 
da jedoch der Käufer der Sache bedarf, so wäre dazu nicht nur eine 
Eigentumsübertragung vom Verkäufer auf den Käufer und eine fidu
ziarische Rückübereignung auf den Verkäufer erforderlich, sondern es 
müßte bei der letzteren die Übergabe noch in die Form eines Besitz
konstituts gekleidet werden; das ist natürlich für die Bedürfnisse des 
Verkehrs zu verwickelt. Es ist viel einfacher, wenn der Verkäufer 
das Eigentum gar nicht erst überträgt, sondern durch Eigentums
vorbehalt bei der Übergabe der Sache zurückhält und nicht eher über
gehen läßt, als bis er den Kaufpreis vollständig empfangen hat. So 
bleibt er in der Zwischenzeit freilich Volleigentümer, nicht nur fidu
ziarischer Eigentümer. Aber der Vorbehalt des Volleigentums ver
richtet hier, wie wir im Laufe dieser Abhandlung sehen werden (vgl. 
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